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öffentliche Sitzung 
 
Betrifft:  
 
Satzung der Stadt Gladbeck über die Erhebung von Elt ernbeiträgen für die Nutzung 
außerunterrichtlicher Angebote der offenen Ganztagss chulen in der Primarstufe 
 
Begründung:  
(ggf. zusätzlich) 
 
Der Schulausschuss der Stadt Gladbeck hat in seiner Sitzung am 04.05.2009 die Satzung 
der Stadt Gladbeck über die Erhebung von Elternbeiträgen für die Nutzung außerunter-
richtlicher Angebote der offenen Ganztagsschulen in der Primarstufe mit Wirkung vom 
01.08.2009 beschlossen (siehe Anlage). 
 
Die Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge durch den Schul- bzw. öffentlichen 
Jugendhilfeträger entspricht der gängigen Praxis in den Kommunen. 
 
Ziel ist es, einen einkommensabhängigen und sozial gestaffelten Elternbeitrag einheitlich 
für alle Angebote offener Ganztagsschulen im Primarbereich an städtischen Schulen zum 
Beginn des Schuljahres 2009/10 (01.08.2009) zu erheben. Für die Verfahrensumstellung 
sprechen folgende Gründe: 
 
• die Teilhabe an den offenen Ganztagsschulen wird auch für einkommensschwächere 

Familien durch die einkommensabhängige und soziale Staffelung der Elternbeiträge 
ermöglicht, 

 
• die Angebote der offenen Ganztagsschule können gesichert in der Trägerschaft der 

freien Jugendhilfe und der Schulfördervereine verbleiben, 
 
• die Ferienbetreuung wird Bestandteil der offenen Ganztagsschule und 
 
• Qualitätsstandards können für die Angebote einheitlich festgesetzt werden. 
 



- 2 - 
 
 
Die vorliegende Satzung orientiert sich im Wesentlichen an den Einkommensgrenzen und 
der Staffelung der Elternbeiträge sowie an der generellen Geschwisterkindbefreiung. 
 
Ein interkommunaler Vergleich der Elternbeiträge ist beigefügt. 
 
Näheres wird in der Sitzung erläutert. 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
keine  
  
folgende  
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Beschlussentwurf: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Der Bürgermeister 

i. V. 
 
 
 
 
 
Rainer Weichelt 
-Beigeordneter- 

 
______________________________________________________________________ 
 
In der Sitzung des 
⌧ Ausländerbeirates 
� Rates 
� Haupt- und Finanzausschusses 
 am ________________ (nicht - öffentlicher Teil) wurde wie folgt beschlossen: 
 


